
Änderung KBV-Formular Muster 10/10A
Stichtagsänderung zum 1. Oktober 2020

Sehr geehrte Einsender,

in Bezug auf die Veröffentlichung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung1 von September 2020 zu neuen Formularen 
für Labor und häusliche Krankenpflege ab Oktober 2020, möchten wir Ihnen in diesem Zusammenhang eine Übersicht zu 
Labor-spezifischen Änderungen geben:

	� Zum Stichtag 1. Oktober 2020 sind ausschließlich die neuen Formulare Muster 10 für die Laborüberweisung zu 
verwenden.

	� Bis zum 30. September 2020 müssen die alten Formulare Muster 10 ins Facharztlabor eingesendet werden.
	� Bedrucken Sie das Formular Muster 10 direkt aus Ihrem Arzt-Informationssystem heraus, stellen Sie bitte in 

Rücksprache mit Ihrem Systempartner rechtzeitig den ordnungsgemäßen Druck der neuen Muster 10 sicher.

DAS ÄNDERT SICH ZUM 1. OKTOBER 2020:

Neues Feld „SSW“, um die Angabe der Schwangerschaftswoche zu ermöglichen.

Das Feld „ggf. Kennziffer“ wird durch das Feld „Knappschaftskennziffer“ ersetzt. Die Angabe von Ausnahmekenn-
ziffern ist mit Inkrafttreten der Laborreform zum 1. April 2018 nicht mehr erforderlich.

Es kann nur noch eine Kontaktnummer angegeben werden. Bitte kreuzen Sie an, ob es sich um eine Telefonnummer 
oder um eine Faxnummer handelt.

LABORINFORMATION

1. Oktober 2020

MVZ Labor Ravensburg GbR
Elisabethenstr. 11  |  88212 Ravensburg

Tel.:	+49 751 502-0
Fax:	+49 751 502-355

service@labor-gaertner.de
www.labor-gaertner.de

Quelle:
1  KBV, Praxisnachrichten vom 24.09.2020 „Ab Oktober neue Formulare für Labor und häusliche Krankenpflege“, https://www.kbv.de/html/1150_48242.php
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	` Für Änderungen am neuen Formular Muster 10A nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Laborgemeinschaft auf.
	` Die neuen Muster 10 sind ab sofort bei Ihrem Verlag (Kohlhammer) bestellbar.

Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr MVZ Labor Ravensburg


